
 

 

1  

Normtexte: 

 

Aus dem Wiener Veranstaltungsgesetz 

2020 (Wr VG), LGBl 2020/53 idgF 

 1. Teil 

Allgemeine Bestimmungen 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Gesetz gilt für öffentliche 
Veranstaltungen (Schaustellungen, Darbietungen und 
Belustigungen), einschließlich Theater- und Kinowesen. 

(2) Öffentlich im Sinne dieses Gesetzes sind 
Veranstaltungen, 

 1. die allgemein zugänglich sind, oder 

 2. die gegenüber einem unbestimmten Personenkreis 
beworben werden, oder 

 3. bei denen die Mitgliedschaft an einer Vereinigung 
nur zu dem Zweck erworben wird, um an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen. 

Ausnahmen 

§ 2. (1) Nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes 
fallen die nicht vom Kompetenztatbestand des Art. 15 
Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes umfassten 
Veranstaltungen, insbesondere 

 1. politische Veranstaltungen, die als Versammlungen 
unter Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG fallen, und die der 
politischen Werbung dienenden Tätigkeiten 
politischer Parteien und Vereine sowie die damit 
allenfalls verbundenen sonstigen Teile solcher 
Veranstaltungen, sofern die Gesamtveranstaltung 
überwiegend der politischen Werbung dient; 

 2. Veranstaltungen, die unmittelbar der 
Religionsausübung gesetzlich anerkannter Kirchen 
und Religionsgemeinschaften oder religiöser 
Bekenntnisgemeinschaften dienen; 

 3. Vorträge, Kurse, Aufführungen, Vorlesungen, 
Diskussionen und Ausstellungen, die 
ausschließlich wissenschaftlichen, Unterrichts-, 
Erziehungs-, Schulungs- und Bildungszwecken 
dienen; 

 5. das Abhalten von Spielen und der Betrieb von 
Freizeiteinrichtungen; 

 8. Veranstaltungen, die auf oder in Verkehrsmitteln 
im Bahn-, Schiffs- oder Luftfahrtverkehr 
stattfinden. 

§ 3. (1) Veranstaltungen werden unterteilt in: 

 1. Anmeldepflichtige Veranstaltungen (§ 4), 

 2. Anzeigepflichtige Veranstaltungen (§ 5), 

Anmeldepflichtige Veranstaltungen 

§ 4. (1) Folgende Veranstaltungen bedürfen jedenfalls 
einer vorherigen Anmeldung: 

 1. Veranstaltungen, an denen insgesamt 300 oder 
mehr Besucherinnen bzw. Besucher gleichzeitig 
teilnehmen können; 

 2. Veranstaltungen, an denen 200 oder mehr 
Besucherinnen bzw. Besucher in Räumlichkeiten 
oder in Zelten gleichzeitig teilnehmen können; 

 3. Veranstaltungen, an denen 120 oder mehr 
Besucherinnen bzw. Besucher in unter dem 
Erdgeschoß liegenden Räumlichkeiten gleichzeitig 
teilnehmen können. 

(2) Folgende Veranstaltungen dürfen auch bei 
Unterschreitung der in Abs. 1 genannten Personenanzahl 
nur nach vorheriger Anmeldung durchgeführt werden: 

 6. Betrieb von Veranstaltungsstätten, die der 
regelmäßigen Durchführung sportlicher 
Veranstaltungen vor Publikum dienen; 

 7.  Zirkusvorführungen und 
Luftakrobatikveranstaltungen; 

 8.  Veranstaltungen, bei denen offenes Feuer, 
pyrotechnische Gegenstände, Laser oder Waffen 
verwendet werden; 

 9. Striptease- und Peepshows; 

Anzeigepflichtige Veranstaltungen 

§ 5. Für folgende Veranstaltungen ist eine Anzeige der 
Veranstaltung an die Behörde zu richten: 

 1. Musikdarbietungen im Freien oder in Zelten, sofern 
diese nicht anmeldepflichtig sind (§ 23 Abs. 8); 

 2. Aufstellung von bereits bewilligten mobilen 
Anlagen im Rahmen einer Bewilligung nach § 13 

Abs. 1 Z 1 (zB fliegende Bauten, 
Schaustellerbetriebe, Zirkusbetriebe) (§ 14 Abs. 3); 

 4. Aufstellung von einfachen fliegenden Bauten und 
Anlagen in Volksbelustigungsorten (zB 
Modellbahnen, Dosenwerfen). 

§ 6. (1) Veranstalterin bzw. Veranstalter ist, wer der 
Behörde gegenüber als solche bzw. solcher auftritt, wer sich 
öffentlich als Veranstalterin bzw. als Veranstalter ankündigt 
sowie die Person, für deren Rechnung die Veranstaltung 
erfolgt. 

2. Teil 

Anmeldung und Eignungsfeststellung 

Anmeldung von Veranstaltungen 

§ 16. (1) Anmeldepflichtige Veranstaltungen (§ 4) sind 
bei der Behörde anzumelden. Liegen die persönlichen 
Voraussetzungen vor und ist die Veranstaltungsstätte, 
erforderlichenfalls unter Vorschreibung von Auflagen, 
Aufträgen und Bedingungen, zur Durchführung dieser 
Veranstaltung geeignet, hat die Behörde die Anmeldung zur 
Kenntnis zu nehmen und die Eignung der 
Veranstaltungsstätte festzustellen, andernfalls sie die 
fehlende Eignung festzustellen und die Durchführung der 
Veranstaltung zu untersagen hat. Die Veranstaltung darf erst 
nach rechtskräftiger Eignungsfeststellung durchgeführt 
werden. 

3. Teil 

Besondere Bestimmungen 

Bestimmungen für alle Veranstaltungen 

Eignung der Veranstaltungsstätte 

§ 22.  

(2) Eine Veranstaltungsstätte umfasst alle im Zuge der 
Veranstaltung verwendeten Gebäude, Räume, Einrichtungen 
und Freiflächen. Sie muss örtlich bestimmt, ortsfest und für 
die Behörde jederzeit zugänglich sein. Bei der Beurteilung 
der Eignung einer Veranstaltungsstätte sind auch 
angrenzende Flächen mitzuberücksichtigen, die für den Zu- 
und Abgang der Personen unmittelbar erforderlich sind. 
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4. Teil 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

§ 37. Die Gemeinde Wien hat die im 1. bis 3. Teil 
sowie in § 40 dieses Gesetzes geregelten Aufgaben im 
eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. 

Behörden 

§ 38. (1) Soweit nicht ausdrücklich anderen Behörden 
ein Aufgabenbereich zugewiesen ist, obliegt die 
Vollziehung dieses Gesetzes dem Magistrat der Stadt Wien. 

(2) Der Landespolizeidirektion Wien obliegen 
folgende Aufgaben: 

 2. Abgabe einer Stellungnahme im 
Anmeldungsverfahren (§§ 16, 17), 

 11. Überprüfung und Überwachung der 
Veranstaltungen (§§ 33 Abs. 2 und 40), soweit sie 
sich nicht auf betriebstechnische, bau- und 
feuerpolizeiliche Rücksichten erstrecken, 

 14. die Ausübung des Verwaltungsstrafrechts bei 
Verwaltungsübertretungen nach § 43 Abs. 4 Z 3. 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Aus der Wiener Stadtverfassung (WStV), 

LGBl 1968/28 idgF 

Eigener Wirkungsbereich 

§ 75 

(1) Die Gemeinde hat die Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches im Rahmen der Gesetze und 
Verordnungen des Bundes und des Landes in eigener 
Verantwortung frei von Weisungen zu besorgen. Ein 
Instanzenzug findet in den Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde, der durch 
Landesvorschriften geregelt ist, nicht statt. 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

Aus der Straßenverkehrsordnung 

1960 (StVO), BGBl 1960/159 idgF 

§ 1. Geltungsbereich. 

(1) Dieses Bundesgesetz gilt für Straßen mit 
öffentlichem Verkehr. Als solche gelten Straßen, die von 
jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt werden 
können. 

§ 2. Begriffsbestimmungen. 

(1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als 

 1. Straße: eine für den Fußgänger- oder 
Fahrzeugverkehr bestimmte Landfläche samt den 
in ihrem Zuge befindlichen und diesem Verkehr 
dienenden baulichen Anlagen; 

 19. Fahrzeug: ein zur Verwendung auf Straßen 
bestimmtes oder auf Straßen verwendetes 
Beförderungsmittel oder eine fahrbare 
Arbeitsmaschine; 

 22.  Fahrrad: 

 a) ein Fahrzeug, das mit einer Vorrichtung zur 
Übertragung der menschlichen Kraft auf die 
Antriebsräder ausgestattet ist, 

 b) ein Fahrzeug nach lit. a, das zusätzlich mit einem 
elektrischen Antrieb gemäß § 1 Abs. 2a 
KFG 1967 ausgestattet ist (Elektrofahrrad); 

 

V. ABSCHNITT. 

Allgemeine Vorschriften über den 
Fahrzeugverkehr. 

§ 64. Sportliche Veranstaltungen auf Straßen. 

(1) Wer auf der Straße sportliche Veranstaltungen wie 
Wettlaufen, Wettfahren usw. durchführen will, bedarf hiezu 
der Bewilligung der Behörde. Die Bewilligung darf nur 
erteilt werden, wenn die Veranstaltung die Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs nicht wesentlich 
beeinträchtigt und schädliche Einwirkungen auf die 
Bevölkerung und die Umwelt durch Lärm, Geruch oder 
Schadstoffe nicht zu erwarten sind. 

(2) Die Bewilligung ist, wenn es der Schutz der 
Bevölkerung und der Umwelt oder die Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs erfordern, unter 
Bedingungen oder mit Auflagen zu erteilen.  

(3) Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert und die 
Verkehrslage es zuläßt, kann die Behörde eine Straße für die 
Dauer der sportlichen Veranstaltung ganz oder teilweise für 
den sonstigen Verkehr sperren. In einem solchen Fall kann 
die Behörde, wenn aus Gründen der Verkehrssicherheit keine 
Bedenken bestehen, Ausnahmen von den Fahrregeln 
zulassen. 

VI. ABSCHNITT. 

Besondere Vorschriften für den Verkehr mit 
Fahrrädern und Motorfahrrädern. 

§ 68. Fahrradverkehr 

 (3) Es ist verboten, 

 a) auf einem Fahrrad freihändig zu fahren oder die 
Füße während der Fahrt von den Treteinrichtungen 
zu entfernen, 

 b) sich mit einem Fahrrad an ein anderes Fahrzeug 
anzuhängen, um sich ziehen zu lassen, 

 c) Fahrräder in einer nicht verkehrsgemäßen Art zu 
gebrauchen, zum Beispiel Karussellfahren, 
Wettfahren und dgl., 

 d) beim Radfahren andere Fahrzeuge oder 
Kleinfahrzeuge mitzuführen, 

 e) während des Radfahrens ohne Benützung einer 
Freisprecheinrichtung zu telefonieren; hinsichtlich 
der Anforderungen für Freisprecheinrichtungen gilt 
§ 102 Abs. 3 KFG 1967. 

 

§ 94b. Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde 

(1) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, sofern 
der Akt der Vollziehung nur für den betreffenden politischen 
Bezirk wirksam werden soll und sich nicht die Zuständigkeit 
der Gemeinde oder – im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster 
Instanz ist – der Landespolizeidirektion ergibt, die 
Bezirksverwaltungsbehörde 

 a) für die Verkehrspolizei, das ist die Überwachung der 
Einhaltung straßenpolizeilicher Vorschriften und die 
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unmittelbare Regelung des Verkehrs durch Arm- 
oder Lichtzeichen, nicht jedoch für die 
Verkehrspolizei auf der Autobahn, 

 b) für die Erlassung von Verordnungen und 
Bescheiden, 

 f) für die Sicherung des Schulweges (§§ 29a und 97a), 

 h) für die Feststellung von unfallverhütenden 
Maßnahmen gemäß § 96 Abs. 1. 

 

§ 95. Landespolizeidirektionen. 

(1) Im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster 
Instanz ist, obliegt der Landespolizeidirektion, soweit in den 
folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, 

 a) die Handhabung der Verkehrspolizei (§ 94b lit. a), 
jedoch nicht auf der Autobahn, 

 b) die Ausübung des Verwaltungsstrafrechts (§§ 99 
und 100) einschließlich der Führung des 
Verzeichnisses von Bestrafungen (§ 96), jedoch 
nicht die Ausübung des Verwaltungsstrafrechts 
hinsichtlich Übertretungen der Bestimmungen über 
die Benützung der Straße zu verkehrsfremden 
Zwecken in den Fällen der §§ 82 bis 88a, 

 d) die Schulung und Ermächtigung von Organen der 
Straßenaufsicht zur Prüfung der Atemluft auf 
Alkoholgehalt sowie überhaupt die Handhabung 
der §§ 5, 5a und 5b, 

 e) das Verbot des Lenkens von Fahrzeugen (§ 59), 

 f) die Bewilligung sportlicher Veranstaltungen (§ 64), 

XII. ABSCHNITT. 

Behörden und Straßenerhalter. 

§ 97. Organe der Straßenaufsicht 

(1) Die Organe der Straßenaufsicht, insbesondere der 
Bundespolizei und im Falle des § 94c Abs. 1 auch der 
Gemeindewachkörper, haben die Verkehrspolizei (§ 94b 
Abs. 1 lit. a) zu handhaben und bei der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes durch 

 a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 
Verwaltungsübertretungen, 

 b) Maßnahmen, die für die Einleitung von 
Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 

 c) Anwendung körperlichen Zwanges, soweit er 
gesetzlich vorgesehen ist, 

mitzuwirken. 

 (4) Die Organe der Straßenaufsicht sowie die nach 
Abs. 3 betrauten Organe sind, wenn es die Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des sich bewegenden oder die 
Ordnung des ruhenden Verkehrs erfordert, berechtigt, 
einzelnen Straßenbenützern für den Einzelfall Anordnungen 
für die Benützung der Straße zu erteilen, und zwar auch 
solche, die von den sonstigen diesbezüglichen 
Bestimmungen abweichen.  

(5) Die Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, 
durch deutlich sichtbare oder hörbare Zeichen 
Fahrzeuglenker zwecks Lenker- oder Fahrzeugkontrolle, 
zwecks anderer, den Fahrzeuglenker oder eine beförderte 
Person betreffende Amtshandlungen oder zwecks 
Durchführung von Verkehrserhebungen (wie 
Verkehrszählungen u. dgl.) zum Anhalten aufzufordern. Der 
Fahrzeuglenker hat der Aufforderung Folge zu leisten.  

§ 99. Strafbestimmungen. 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit 
einer Geldstrafe von 1600 Euro bis 5900 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von zwei bis sechs 
Wochen, zu bestrafen, 

 a) wer ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb nimmt, 
obwohl der Alkoholgehalt seines Blutes 1,6 g/l (1,6 
Promille) oder mehr oder der Alkoholgehalt seiner 
Atemluft 0,8 mg/l oder mehr beträgt, 

 c) (Verfassungsbestimmung) wer sich bei Vorliegen 
der im § 5 bezeichneten Voraussetzungen weigert, 
sich Blut abnehmen zu lassen. 

 (2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit 
einer Geldstrafe von 36 Euro bis 2 180 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 24 Stunden bis 
sechs Wochen, zu bestrafen, 

 c) wer als Lenker eines Fahrzeuges, zB beim 
Überholen, als Wartepflichtiger oder in Hinblick 
auf eine allgemeine oder durch 
Straßenverkehrszeichen kundgemachte 
Geschwindigkeitsbeschränkung, unter besonders 
gefährlichen Verhältnissen oder mit besonderer 
Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen 
Straßenbenützern gegen die Vorschriften dieses 

Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen verstößt, 
sofern nicht eine Übertretung nach Abs. 2d oder 2e 
vorliegt, 

 (3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit 
einer Geldstrafe bis zu 726 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, 
zu bestrafen, 

 a) wer als Lenker eines Fahrzeuges, als Fußgänger, als 
Reiter oder als Treiber oder Führer von Vieh gegen 
die Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen verstößt und das Verhalten nicht nach 
den Abs. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e oder 4 zu 
bestrafen ist, 

 d) wer Straßen ohne Bewilligung zu verkehrsfremden 
Zwecken (X. Abschnitt) benützt, insbesondere ohne 
Bewilligung eine nach § 82 bewilligungspflichtige 
Tätigkeit oder Herstellung vornimmt oder ohne 
Bewilligung sportliche Veranstaltungen nach § 64 
abhält, 

 e) wer sich an Fahrzeuge anhängt, um sich ziehen zu 
lassen, 

 (4) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit 
einer Geldstrafe bis zu 72 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 48 Stunden, zu 
bestrafen, 

 a) wer auf fahrende Fahrzeuge aufspringt oder von 
ihnen abspringt, 

 d) wer auf Straßen trotz Verbot Wintersport betreibt, 

 (4a) Wer als Radfahrer die in § 68 Abs. 3 lit. e 
angeführte Verpflichtung nicht erfüllt, begeht, wenn dies bei 
einer Anhaltung gemäß § 97 Abs. 5 StVO 1960 festgestellt 
wird, eine Verwaltungsübertretung, welche mit einer 
Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG mit einer Geldstrafe 
von 50 Euro zu ahnden ist. Wenn die Zahlung des 
Strafbetrages verweigert wird, ist von der Behörde eine 
Geldstrafe bis zu 72 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit 
eine Freiheitsstrafe bis zu 24 Stunden, zu verhängen. 

------------------------------------------------------------------------ 
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Aus der Verordnung der Bundesministerin 

für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie 

über die Einhebung von Geldstrafen mit 

Organstrafverfügung 

(Organstrafverfügungsverordnung-

Klimaschutz), BGBl II 2023/278 

Präambel/Promulgationsklausel 

Auf Grund des § 50 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 
(VStG), BGBl. Nr. 51/1991, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. 58/2018, wird verordnet: 

2. Teil 

Organstrafverfügungen-Verkehr 

§ 3. Eisenbahngesetz (EisbG) 

Für Verwaltungsübertretungen nach dem EisbG wird 
folgender Betrag festgesetzt: 

 1. § 47b Abs 1………………..90,00 Euro 

§ 4. Straßenverkehrsordnung (StVO) 

Für Verwaltungsübertretungen nach der StVO werden 
folgende Beträge festgesetzt: 

 1. § 99 Abs. 2c………………...90,00 Euro 

 2. § 99 Abs. 3 lit. a……………75,00 Euro 

 3. § 99 Abs. 3 lit. b…………....90,00 Euro 

 4. § 99 Abs. 4…………………30,00 Euro 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Strafgesetzbuch (StGB), BGBl 

1974/60 idgF 

Besondere Erschwerungsgründe 

§ 33. (1) Ein Erschwerungsgrund ist es insbesondere, 
wenn der Täter 

 2. schon wegen einer auf der gleichen schädlichen 
Neigung beruhenden Tat verurteilt worden ist; 

 5a. aus religiös motivierten extremistischen 
Beweggründen gehandelt hat; 

  

Besondere Milderungsgründe 

§ 34. (1) Ein Milderungsgrund ist es insbesondere, 
wenn der Täter 

 3. die Tat aus achtenswerten Beweggründen 
begangen hat; 

 7. die Tat nur aus Unbesonnenheit begangen hat; 

 9. die Tat mehr durch eine besonders verlockende 
Gelegenheit verleitet als mit vorgefaßter Absicht 
begangen hat; 

 17. ein reumütiges Geständnis abgelegt oder durch 
seine Aussage wesentlich zur Wahrheitsfindung 
beigetragen hat; 

Verhetzung 

§ 283. (1) Wer öffentlich auf eine Weise, dass es vielen 
Menschen zugänglich wird, 

 1. zu Gewalt gegen eine Kirche oder 
Religionsgesellschaft oder eine andere nach den 
vorhandenen oder fehlenden Kriterien der Rasse, 
der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder 
Weltanschauung, der Staatsangehörigkeit, der 
Abstammung oder nationalen oder ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung definierte 
Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer 
solchen Gruppe ausdrücklich wegen der 
Zugehörigkeit zu dieser Gruppe auffordert oder zu 
Hass gegen sie aufstachelt, 

  ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen.  

----------------------------------------------------------------------- 

Aus dem Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 

(ADBG), BGBl 2020/152 idgF  

 

Zielsetzungen und Verstoß gegen Anti-Doping-
Regelungen 

§ 1. (1) Doping widerspricht durch die Beeinflussung 
der sportlichen Leistungsfähigkeit sowohl dem Grundsatz 
der Fairness im sportlichen Wettbewerb als auch dem 
wahren, mit dem Sport ursprünglich verbundenen Wert 
(Sportsgeist) und kann außerdem der Gesundheit schaden.  

(2) Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regelungen liegt 
vor, wenn 

 1. sich im Körpergewebe oder in der Körperflüssigkeit 
von Sportlerinnen bzw. Sportlern verbotene 
Wirkstoffe befinden oder 

 2. Sportlerinnen bzw. Sportler an sich selbst verbotene 
Wirkstoffe anwenden oder dies versuchen oder an 
sich selbst verbotene Methoden gemäß Verbotsliste 
anwenden oder dies versuchen oder 

 3. Sportlerinnen bzw. Sportlern verbotene Wirkstoffe 
durch eine Sportlerin bzw. einen Sportler oder eine 
sonstige Person verabreicht werden oder dies 
versucht wird oder an Sportlerinnen bzw. Sportlern 
verbotene Methoden gemäß Verbotsliste 
angewendet werden oder dies versucht wird oder 

 

Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung 

§ 5. (1) Die Aufgaben der Unabhängigen 
Dopingkontrolleinrichtung sind insbesondere: 

 1. Maßnahmen zur Dopingprävention gemäß § 3; 

 2. Anordnung und Durchführung von 
Dopingkontrollen sowie Berichterstattung über die 
Einhaltung der Anti-Doping-Regelungen im Sinne 
dieses Bundesgesetzes; 

 3. Feststellung von Kontroll- oder 
Meldepflichtversäumnissen und der damit 
verbundenen Kosten; 
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Unabhängige Österreichische Anti-Doping 
Rechtskommission (ÖADR) 

§ 7. (1) Die unabhängige Österreichische Anti-Doping 
Rechtskommission (ÖADR) ist eine von staatlichen 
Organen, Privaten und der Unabhängigen 
Dopingkontrolleinrichtung unabhängige Kommission. Sie 
hat Disziplinarverfahren für den jeweils zuständigen 
Bundes-Sportfachverband gemäß den geltenden Anti-
Doping-Regelungen des zuständigen internationalen 
Sportfachverbandes durchzuführen (Anti-Doping-
Verfahren). 

Unabhängige Schiedskommission (USK) 

§ 8. (1) Die Unabhängige Schiedskommission (USK) 
ist eine von staatlichen Organen, Privaten und der 
Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung unabhängige 
Kommission. Unbeschadet der Bestimmungen des § 23 
Abs. 10 Z 1 und 2 ist sie für die Überprüfung der 
Entscheidungen der ÖADR in Anti-Doping-Verfahren bei 
der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung eingerichtet. 

(2) Die USK hat, unter Berücksichtigung bei der 
Besetzung von zumindest 50 vH Frauen, aus einer oder 
einem Vorsitzenden und sieben Mitgliedern mit folgender 
Qualifikation zu bestehen: 

 1. die bzw. der Vorsitzende und deren bzw. dessen 
Stellvertretung müssen die Richteramts- oder 
Rechtsanwaltsprüfung aufweisen; 

 2. zwei Mitglieder müssen ein abgeschlossenes 
Studium der Rechtswissenschaften und Erfahrung 
in der Durchführung von förmlichen 
Ermittlungsverfahren aufweisen; 

 3. zwei Mitglieder müssen Expertinnen oder Experten 
der analytischen Chemie oder Toxikologie sein; 

 4. zwei Mitglieder müssen Expertinnen oder Experten 
der Sportmedizin sein. 

 (3) Die bzw. der Vorsitzende und die Mitglieder 
gemäß Abs. 2 Z 1 bis 4 sind von der Bundesministerin oder 
vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst 
und Sport auf vier Jahre zu bestellen. Aus dem Kreis der 
Mitglieder ist ein Mitglied als Stellvertretung der oder des 
Vorsitzenden zu bestellen. Neuerliche Bestellungen sowie 
ein vorzeitiger Widerruf der Bestellung aus wichtigen 
Gründen sind zulässig. Die USK entscheidet mit 

Stimmenmehrheit und ist beschlussfähig, wenn die bzw. der 
Vorsitzende und mindestens zwei Mitglieder anwesend 
sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
oder des Vorsitzenden.  

Medizinische Ausnahmegenehmigungen 

§ 12. (1) Ist bei Krankheit oder Verletzung der 
Sportlerin bzw. des Sportlers oder einer Sportlerin bzw. 
eines Sportlers einer Mannschaft, die oder der dem 
Nationalen Testpool angehört, die Einnahme von 
Arzneimitteln mit verbotenen Wirkstoffen oder die 
Anwendung verbotener Methoden nach ärztlicher oder 
zahnärztlicher Diagnose erforderlich, ist vorher bei der 
Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung ein Antrag auf 
medizinische Ausnahmegenehmigung zu stellen.  

Allgemeine Bestimmungen über Dopingkontrollen 

§ 15. (1) Dopingkontrollen können durch die 
Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung, internationale 
Sportfachverbände, das IOC, das IPC oder die WADA 
durchgeführt werden. Die Unabhängige 
Dopingkontrolleinrichtung ist zuständig: 

1.  für Dopingkontrollen bei Sportlerinnen bzw.  

    Sportlern (§ 2 Z 26) und Tieren (§ 26); 

(2) Dopingkontrollen durch die Unabhängige 
Dopingkontrolleinrichtung haben durch ein Kontrollteam, 
bestehend aus zwei Personen zu erfolgen, von denen eine 
Person die für die Abnahme der Probe erforderliche 
Ausbildung aufzuweisen hat. Blutproben sind durch eine 
Ärztin oder einen Arzt abzunehmen. Eine Person des 
Kontrollteams hat dem Geschlecht der zu kontrollierenden 
Person anzugehören. 

(3) Vor Beginn der Dopingkontrolle haben sich die 
Mitglieder des Kontrollteams gegenüber den betroffenen 
Personen mittels Lichtbildausweis zu legitimieren und die 
auf den Namen lautende schriftliche oder elektronische 
Anordnung zur Dopingkontrolle vorzuweisen.  

Verfahren vor der unabhängigen Österreichischen 
Anti-Doping Rechtskommission 

§ 20. (1) Die ÖADR hat nach Prüfantrag (§ 18) durch 
die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung (§ 5) ein Anti-
Doping-Verfahren (§ 7 Abs. 1) unter Zugrundelegung der 
geltenden Anti-Doping-Regelungen des zuständigen 
internationalen Sportfachverbandes einzuleiten. Hierüber 
sind die Parteien gemäß Abs. 2 und der jeweils zuständige 

Bundes-Sportfachverband sowie jene Anti-Doping 
Organisationen, die ein Recht auf Überprüfung gegen die 
Entscheidung der ÖADR haben, nachweislich zu 
informieren. 

(8) Binnen sechs Wochen ab Einleitung des Verfahrens 
hat entweder eine schriftliche Entscheidung oder die 
Ausschreibung einer mündlichen Verhandlung zu erfolgen. 
Nach dem mündlichen Verfahren und damit einhergehendem 
Abschluss des Beweisverfahrens ist die endgültige 
Entscheidung binnen vier Wochen schriftlich und begründet 
zu erlassen. Das Verfahren ist binnen sechs Monaten nach 
Einleitung abzuschließen, wobei von der betroffenen Person 
oder dem Rechtsträger der betroffenen Mannschaft 
verursachte Verzögerungen in diese Frist einzurechnen sind.  

Sonstige Verfahrensbestimmungen 

§ 21. (1) In ihrer Entscheidung hat die ÖADR auch eine 
Bestimmung der Kosten gemäß § 10 vorzunehmen.  

 (3) Die ÖADR hat spätestens 20 Tage nach Rechtskraft 
des Erkenntnisses die BSO, Sportorganisationen, 
Sportlerinnen bzw. Sportler, sonstige Personen und 
Wettkampfveranstalterinnen und -veranstalter sowie die 
Allgemeinheit über verhängte Sicherungsmaßnahmen (z. B. 
Suspendierungen) und Entscheidungen in Anti-Doping-
Verfahren unter Angabe des Namens der jeweils betroffenen 
Person, der Dauer der Sperre und Gründe hiefür, ohne dass 
auf Gesundheitsdaten der jeweils betroffenen Person 
rückgeschlossen werden kann, zu informieren. Eine 
Offenlegung bei Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportlern 
ist aus Gründen der öffentlichen Gesundheit vorzunehmen, 
wenn ein Anti-Doping-Verstoß gemäß § 1 Abs. 2 Z 3, 9 bis 
11 festgestellt wurde. 

Verfahren vor der Unabhängigen Schiedskommission 

§ 23. (1) Gegen Entscheidungen gemäß § 20 können die 
Parteien gemäß Abs. 2 innerhalb von vier Wochen ab 
Zustellung deren Überprüfung durch die USK begehren. Die 
Entscheidung ist von der USK auf Rechtmäßigkeit zu 
überprüfen und kann wegen Rechtswidrigkeit ersatzlos 
behoben oder in jede Richtung abgeändert werden. Das 
Begehren auf Überprüfung hat keine aufschiebende Wirkung 
auf die Entscheidung gemäß § 20, außer eine solche wird von 
der USK festgelegt. 

(2) Parteien des Verfahrens vor der USK sind 
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 1. die von der Entscheidung der ÖADR betroffene 
Person oder der Rechtsträger der betroffenen 
Mannschaft, 

 2. die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung, 

 (3) Auf das Verfahren vor der USK finden die 
Bestimmungen der §§ 580 Abs. 1 und 2, 588 Abs. 2, 592 
Abs. 1 und 2, 594 und 595, 597 bis 602, 604, 606 Abs. 1 bis 
5, 608 Abs. 1 und 2 und 610 der Zivilprozessordnung 
(ZPO), RGBl. Nr. 113/1895, sinngemäß Anwendung. Die 
USK kann im Einzelfall aus sachlichen Gründen den 
gänzlichen oder teilweisen Ausschluss der Öffentlichkeit 
verfügen. Darüber hinaus hat sich die USK eine 
Verfahrensordnung zu geben, die die näheren 
Bestimmungen über den Ablauf des Verfahrens zu enthalten 
hat. Die Verfahrensordnung ist in geeigneter Weise der 
Allgemeinheit zugänglich zu machen. 

(4) Die USK hat binnen sechs Wochen ab Erhalt des 
Überprüfungsantrages entweder eine Entscheidung zu 
treffen oder eine mündliche Verhandlung auszuschreiben. 
Nach dem mündlichen Verfahren ist die endgültige 
Entscheidung binnen vier Wochen schriftlich und begründet 
zu erlassen. Das Verfahren ist binnen sechs Monate nach 
Erhalt des Überprüfungsantrages abzuschließen, wobei von 
der Partei gemäß Abs. 2 Z 1 verursachte Verzögerungen in 
diese Frist einzurechnen sind. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. 
Entscheidungen haben schriftlich zu ergehen und sind zu 
begründen. Für die Lösung zivilrechtlicher Streitigkeiten, 
steht nach Ausschöpfung des internen Instanzenzuges im 
Anti-Doping-Verfahren der Zivilrechtsweg weiterhin offen. 

(13) Die Entscheidungen der USK sind den Parteien 
des Verfahrens, dem jeweils zuständigen Bundes-
Sportfachverband sowie den Anti-Doping-Organisationen, 
die ein Recht auf Überprüfung der Entscheidung der ÖADR 
haben, zuzustellen. 

§ 24.  

(2) Sportveranstalter haben: 

 5. in ihrem Bereich entsprechend dem Dopingrisiko 
und -muster der jeweiligen Sportart angemessene 
Dopingpräventionsmaßnahmen zu treffen und 
deren Einhaltung laufend zu überwachen; 

 6. in ihren Teilnahmebedingungen für Wettkämpfe 
oder Wettkampfveranstaltungen vorzusehen: 

 a) die Nichtzulassung von Sportlerinnen bzw. 
Sportlern und sonstigen Personen, die wegen 
Dopings suspendiert oder gesperrt sind; 

  

Besondere Pflichten der Sportlerinnen und Sportler 
sowie Mannschaften 

§ 25. (1) Sportlerinnen und Sportler unterliegen 
folgenden Verpflichtungen: 

 1. den jeweils aktuellen Anti-Doping-Regelungen des 
Bundes-Sportfachverbandes und den Regelungen 
dieses Bundesgesetzes, soweit sachlich in Frage 
kommend; 

 2. den für den jeweiligen internationalen Wettkampf, 
zu dem ihre Entsendung erfolgt, geltenden Anti-
Doping-Regelungen; 

 4. bei den Dopingkontrollen gemäß der §§ 15 und 16 
jederzeit und an jedem Ort mitzuwirken; 

 8. den Aufforderungen der ÖADR und der USK Folge 
zu leisten und an allfälligen Verfahren 
ordnungsgemäß mitzuwirken; 

Sonderbestimmungen für Tiere 

§ 26. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
sind auch auf Tiere sinngemäß anzuwenden, wobei 
allfällige Rechte und Pflichten gegenüber der Sportlerin 
bzw. dem Sportler, die oder der mit dem Tier den Sport 
ausübt, der für das Tier verantwortlichen Person und der 
Eigentümerin oder dem Eigentümer des Tieres gelten. 

----------------------------------------------------------------------- 

Aus dem GmbH-Gesetz (GmbHG), 

RGBl 1906/58 idgF 

§ 18. 

(1) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Aus dem Universitätsgesetz 2002 (UG), 

BGBl I 2002/120 idgF 

Verleihung akademischer Grade 

§ 87. (1) Das für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständige Organ hat den Absolventinnen 
und Absolventen der ordentlichen Studien, mit Ausnahme 
der Erweiterungsstudien, nach der positiven Beurteilung aller 
im jeweiligen Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen und 
in den Diplom-, Master- und Doktoratsstudien nach der 
Ablieferung der positiv beurteilten wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Arbeit oder der Dokumentation der 
künstlerischen Arbeit, den festgelegten akademischen Grad 
durch einen schriftlichen Bescheid unverzüglich, jedoch 
spätestens einen Monat nach der Erfüllung aller 
Voraussetzungen von Amts wegen zu verleihen. 

(3) Der Verleihungsbescheid hat jedenfalls folgende 
Angaben zu enthalten: 

 1. den Familiennamen und die Vornamen, allenfalls 
den Geburtsnamen, 

 2. das Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit, 

 3. das abgeschlossene Studium, 

 4. den verliehenen akademischen Grad oder die 
akademische Bezeichnung. 

Strafbestimmungen 

§ 116. (1) Wer vorsätzlich 

 1. eine dem inländischen oder ausländischen 
Hochschulwesen eigentümliche Bezeichnung oder 

 2. einen oder mehrere inländische akademische Grade  

  unberechtigt verleiht, vermittelt oder führt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung, 
die von der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu 15 000 Euro zu bestrafen ist. 

(2) Unberechtigt ist die Verleihung, Vermittlung oder 
Führung insbesondere dann, wenn der akademische Grad 
oder die gleiche oder ähnliche Bezeichnung 

 3. nicht auf Grund entsprechender Studien- und 
Prüfungsleistungen oder wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Leistungen erworben wurde; 


